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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.08.2005

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Senatspräsidenten des

Obersten Gerichtshofes Dr. Rohrer als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Spenling und Dr.

Hradil sowie die fachkundigen Laienrichter Mag. Harald Kaszanits und Franz Gansch als weitere Richter in der

Arbeitsrechtssache der klagenden Partei Dr. Marianne S*****, Ärztin, *****, vertreten durch CMS Reich-Rohrwig

Hainz, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei Land Niederösterreich, *****, vertreten durch Dr. Reinhold

Kloiber und Dr. Ivo Burianek, Rechtsanwälte in Mödling, wegen EUR 1.660,53 brutto sA, über den „Revisionsrekurs"

und die Revision der beklagten Partei gegen den Beschluss und das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien als

Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen vom 13. April 2005, GZ 9 Ra 307/01k-14, womit über Berufung der

klagenden Partei das Teilurteil des Landesgerichtes Wr. Neustadt als Arbeits- und Sozialgericht vom 14. Mai 2001, GZ 5

Cga 289/00x-7, aufgehoben und über Berufung der beklagten Partei das Zwischenurteil des Landesgerichtes Wr.

Neustadt als Arbeits- und Sozialgericht vom 14. Mai 2001, GZ 5 Cga 289/00x-7, bestätigt wurde,

I. denrömisch eins. den

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird mit der Maßgabe bestätigt, dass es in seinem Ausspruch über das Klagebegehren wie

folgt zu lauten hat:

„Das Klagebegehren besteht hinsichtlich des Anspruchs auf Feiertagsentgelt iSd § 9 Abs 1 ARG bzw auf Abgeltung für

Mehrdienstleistungen dem Grunde nach zu Recht."„Das Klagebegehren besteht hinsichtlich des Anspruchs auf

Feiertagsentgelt iSd Paragraph 9, Absatz eins, ARG bzw auf Abgeltung für Mehrdienstleistungen dem Grunde nach zu

Recht."

Die Kosten des hierauf entfallenden Revisionsverfahrens sind weitere

Verfahrenskosten.

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist als Sekundarärztin in einem von der Beklagten

betriebenen Landeskrankenhaus beschäftigt.

Die Arbeitszeit der Ärzte in diesem Krankenhaus der Beklagten gliedert sich in eine Kernarbeitszeit (Montag bis Freitag,

ausgenommen gesetzliche Feiertage) von sechs Stunden (7 bis 13 Uhr) sowie eine Dienstzeit außerhalb dieser Stunden

(nachmittags/nachts; Feiertage, Samstage und Sonntage). Von Montag bis Freitag ist eine Vollversorgung, an

Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine Basisversorgung zu gewährleisten.
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An Feiertagen erbrachte Arbeitsleistungen wurden den Ärzten auf die monatliche Sollarbeitszeit von 184,5 Stunden

(darin enthalten 11,5 Überstunden) angerechnet. Bis zu einem monatlichen Gesamtstundenausweis von 184,5

Stunden ist mit dem Monatsgehalt und den jeweiligen Zulagen die Arbeit unabhängig davon abgegolten, ob sie an

einem Feiertag oder an einem anderen Tag geleistet wurde. Bei Überschreiten der Grenze von 184,5 Stunden wird jede

Arbeitsstunde, egal ob sie an einem Feiertag oder an einem Werktag erbracht wurde, als Mehrdienstleistung gemäß §

20 NÖ SÄG honoriert. Im Jahr 1999 verrichtete die Klägerin an drei Feiertagen Dienst, und zwar am 1. 11, am 15. 11.

und am 25. 12. 1999; im Jahr 2000 hatte sie am 6. 1. und am 1. 6. 2000 Dienst. An den übrigen Feiertagen hatte sie

dienstfrei.An Feiertagen erbrachte Arbeitsleistungen wurden den Ärzten auf die monatliche Sollarbeitszeit von 184,5

Stunden (darin enthalten 11,5 Überstunden) angerechnet. Bis zu einem monatlichen Gesamtstundenausweis von

184,5 Stunden ist mit dem Monatsgehalt und den jeweiligen Zulagen die Arbeit unabhängig davon abgegolten, ob sie

an einem Feiertag oder an einem anderen Tag geleistet wurde. Bei Überschreiten der Grenze von 184,5 Stunden wird

jede Arbeitsstunde, egal ob sie an einem Feiertag oder an einem Werktag erbracht wurde, als Mehrdienstleistung

gemäß Paragraph 20, NÖ SÄG honoriert. Im Jahr 1999 verrichtete die Klägerin an drei Feiertagen Dienst, und zwar am

1. 11, am 15. 11. und am 25. 12. 1999; im Jahr 2000 hatte sie am 6. 1. und am 1. 6. 2000 Dienst. An den übrigen

Feiertagen hatte sie dienstfrei.

Die Ärzte am Krankenhaus der Beklagten müssen in Wochen, in die ein für sie dienstfreier Feiertag fällt, an den

verbleibenden Werktagen dennoch zumindest 40 Arbeitsstunden erbringen. Demnach bleibt die ArbeitsverpOichtung

von rund 184,5 Stunden monatlich auch in Monaten in vollem Umfang aufrecht, in die für den Arzt dienstfreie

Feiertage fallen.

Unbestritten blieb, dass die im Krankenhaus der Beklagten tätigen Ärzte im Durchschnitt monatlich 250 (in Einzelfällen

sogar über 300) Arbeitsstunden zu leisten haben.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage S 22.849,33 brutto sA. Ihr erstinstanzliches Vorbringen - das derzeit zum größten

Teil nur im zeitweise verbundenen Parallelverfahren 3 Cga 250/00x des Erstgerichtes ersichtlich ist, in dem sich die

Klägerin das detaillierte Vorbringen der dort klagenden Partei zu eigen gemacht hat - lässt sich wie folgt

zusammenfassen: Sie habe im verfahrensgegenständlichen Zeitraum an fünf gesetzlichen Feiertagen gearbeitet. Die

Beklagte habe ihr nur die tatsächlich geleisteten Feiertagsstunden entlohnt und auch diese ohne die ihr zustehenden

„Überstundenzuschläge". Nach § 9 Abs 1 ARG stehe ihr jedoch für jeden Feiertag - unabhängig ob sie an diesem

Feiertag gearbeitet habe oder nicht - ein Feiertagsentgelt und zusätzlich für die an Feiertagen geleistete Arbeit das

Feiertagsarbeitsentgelt (inklusive „Überstundenzuschläge") zu. Die Beklagte habe der Klägerin daher das gesamte

Feiertagsentgelt iSd § 9 Abs 1 ARG und vom Feiertagsarbeitsentgelt iSd § 9 Abs 5 ARG den Überstundenzuschlag

vorenthalten.Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage S 22.849,33 brutto sA. Ihr erstinstanzliches Vorbringen - das derzeit

zum größten Teil nur im zeitweise verbundenen Parallelverfahren 3 Cga 250/00x des Erstgerichtes ersichtlich ist, in

dem sich die Klägerin das detaillierte Vorbringen der dort klagenden Partei zu eigen gemacht hat - lässt sich wie folgt

zusammenfassen: Sie habe im verfahrensgegenständlichen Zeitraum an fünf gesetzlichen Feiertagen gearbeitet. Die

Beklagte habe ihr nur die tatsächlich geleisteten Feiertagsstunden entlohnt und auch diese ohne die ihr zustehenden

„Überstundenzuschläge". Nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG stehe ihr jedoch für jeden Feiertag - unabhängig ob sie

an diesem Feiertag gearbeitet habe oder nicht - ein Feiertagsentgelt und zusätzlich für die an Feiertagen geleistete

Arbeit das Feiertagsarbeitsentgelt (inklusive „Überstundenzuschläge") zu. Die Beklagte habe der Klägerin daher das

gesamte Feiertagsentgelt iSd Paragraph 9, Absatz eins, ARG und vom Feiertagsarbeitsentgelt iSd Paragraph 9, Absatz 5,

ARG den Überstundenzuschlag vorenthalten.

Unter Hinweis auf dieses Vorbringen begehrt die Klägerin für 1999 S 6.434,56 brutto an nicht geleistetem

Feiertagsentgelt (4,0 Feiertage x 8 Stunden á 201,08) und S 3.250,96 brutto für Feiertagsdienste (48,5 geleistete

Feiertagsstunden á S 67,03) sowie für 2000 S 13.163,91 brutto an nicht geleistetem Feiertagsentgelt (7,0 Feiertage x 8

Stunden á 204,09) und S 1.734,77 brutto für Feiertagsdienste (25,5 geleistete Feiertagsstunden á 68,03).

Die Beklagte beantragte, das Klagebegehren abzuweisen und bestritt das Klagebegehren dem Grunde und der Höhe

nach. Sie brachte im Wesentlichen vor, dass Ansprüche nach § 9 Abs 5 ARG schon auf Grund einer Änderung des § 20

NÖ SÄG nicht bestünden. Nach dieser Bestimmung müsse sich die Klägerin auf ihre Ansprüche nach § 9 Abs 5 ARG die

Mehrdienstleistungsentschädigung, die Feiertagszulage und die Turnusdienstzulage anrechnen lassen. Ansprüche

nach § 9 Abs 1 ARG stünden der Klägerin ebenfalls nicht zu. Die Ärzte haben einen Turnusdienst abzuleisten, sodass

der Arzt regelmäßig ohne Rücksicht auf die Tageszeit und auf Sonn- und Feiertage eine fortlaufende Dienstleistung zu
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erbringen habe. § 9 Abs 1 ARG sei daher nicht anzuwenden, weil Arbeit an Feiertagen nicht entfalle. Es werde lediglich

aufgrund des Dienstplanes (Turnusdienst) für einen Teil der Mitarbeiter die Arbeit zu einem anderen Zeitpunkt

geleistet. Im mehrwöchigen Durchschnitt ergebe sich daraus die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die

Unbill des Turnusdienstes und des damit verbundenen Umstandes, dass Ärzte an bestimmten Feiertagen nicht zum

Dienst eingeteilt seien, werde durch die Turnusdienstzulage abgegolten. Keinesfalls könne das Feiertagsentgelt

Überstundenzuschläge enthalten, weil die Klägerin - insbesondere bei am Beginn des Monats liegenden Feiertagen -

auch dann, wenn sie am Feiertag gearbeitet hätte, in dieser Zeit keine Überstunden geleistet hätte.Die Beklagte

beantragte, das Klagebegehren abzuweisen und bestritt das Klagebegehren dem Grunde und der Höhe nach. Sie

brachte im Wesentlichen vor, dass Ansprüche nach Paragraph 9, Absatz 5, ARG schon auf Grund einer Änderung des

Paragraph 20, NÖ SÄG nicht bestünden. Nach dieser Bestimmung müsse sich die Klägerin auf ihre Ansprüche nach

Paragraph 9, Absatz 5, ARG die Mehrdienstleistungsentschädigung, die Feiertagszulage und die Turnusdienstzulage

anrechnen lassen. Ansprüche nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG stünden der Klägerin ebenfalls nicht zu. Die Ärzte

haben einen Turnusdienst abzuleisten, sodass der Arzt regelmäßig ohne Rücksicht auf die Tageszeit und auf Sonn- und

Feiertage eine fortlaufende Dienstleistung zu erbringen habe. Paragraph 9, Absatz eins, ARG sei daher nicht

anzuwenden, weil Arbeit an Feiertagen nicht entfalle. Es werde lediglich aufgrund des Dienstplanes (Turnusdienst) für

einen Teil der Mitarbeiter die Arbeit zu einem anderen Zeitpunkt geleistet. Im mehrwöchigen Durchschnitt ergebe sich

daraus die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Die Unbill des Turnusdienstes und des damit verbundenen

Umstandes, dass Ärzte an bestimmten Feiertagen nicht zum Dienst eingeteilt seien, werde durch die

Turnusdienstzulage abgegolten. Keinesfalls könne das Feiertagsentgelt Überstundenzuschläge enthalten, weil die

Klägerin - insbesondere bei am Beginn des Monats liegenden Feiertagen - auch dann, wenn sie am Feiertag gearbeitet

hätte, in dieser Zeit keine Überstunden geleistet hätte.

Dem hielt die Klägerin entgegen, dass die im Hinblick auf eingebrachte Klagen rückwirkend in Kraft gesetzte

Anrechnungsregel des § 20 NÖ SÄG verfassungswidrig sei, weil der NÖ Landesgesetzgeber damit in die dem Bund

zustehende Kompetenz zur Regelung des Arbeitnehmerschutzes eingegriQen und bundesgesetzlich begründete

Ansprüche eingeschränkt habe. Außerdem verstoße die rückwirkende Inkraftsetzung der Norm gegen das Gebot des

Vertrauensschutzes. Im Zusammenhang mit dem Feiertagsentgelt nach § 9 Abs 1 ARG sei der Hinweis auf einen

Turnusdienst verfehlt, weil ein solcher in Wahrheit nicht stattRnde. Vielmehr haben die Ärzte im Spital der Beklagten

eine fest umgrenzte Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag, 7 bis 13 Uhr) zu leisten, die mit Nachtdiensten bzw sog.

verlängerten Diensten im Sinne des KA-AZG und mit einem verlängerten Dienst über das Wochenende kombiniert sei.

Damit falle aber an Feiertagen die sonst vorgesehene Arbeitszeit der nicht Feiertagsarbeit leistenden Ärzte weg, sodass

diesem Teil der Ärzte Feiertagsentgelt iSd § 9 Abs 1 ARG zustehe.Dem hielt die Klägerin entgegen, dass die im Hinblick

auf eingebrachte Klagen rückwirkend in Kraft gesetzte Anrechnungsregel des Paragraph 20, NÖ SÄG verfassungswidrig

sei, weil der NÖ Landesgesetzgeber damit in die dem Bund zustehende Kompetenz zur Regelung des

Arbeitnehmerschutzes eingegriQen und bundesgesetzlich begründete Ansprüche eingeschränkt habe. Außerdem

verstoße die rückwirkende Inkraftsetzung der Norm gegen das Gebot des Vertrauensschutzes. Im Zusammenhang mit

dem Feiertagsentgelt nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG sei der Hinweis auf einen Turnusdienst verfehlt, weil ein

solcher in Wahrheit nicht stattRnde. Vielmehr haben die Ärzte im Spital der Beklagten eine fest umgrenzte

Normalarbeitszeit (Montag bis Freitag, 7 bis 13 Uhr) zu leisten, die mit Nachtdiensten bzw sog. verlängerten Diensten

im Sinne des KA-AZG und mit einem verlängerten Dienst über das Wochenende kombiniert sei. Damit falle aber an

Feiertagen die sonst vorgesehene Arbeitszeit der nicht Feiertagsarbeit leistenden Ärzte weg, sodass diesem Teil der

Ärzte Feiertagsentgelt iSd Paragraph 9, Absatz eins, ARG zustehe.

Das Erstgericht sprach mit Zwischenurteil aus, dass der Anspruch der Klägerin gemäß § 9 Abs 1 ARG dem Grunde nach

zu Recht bestehe, der Anspruch der Klägerin gemäß § 9 Abs 5 ARG aber nicht zu Recht bestehe. Demgemäß wies es mit

Teilurteil das Begehren auf Zuspruch von S 4.985,73 brutto sA ab.Das Erstgericht sprach mit Zwischenurteil aus, dass

der Anspruch der Klägerin gemäß Paragraph 9, Absatz eins, ARG dem Grunde nach zu Recht bestehe, der Anspruch

der Klägerin gemäß Paragraph 9, Absatz 5, ARG aber nicht zu Recht bestehe. Demgemäß wies es mit Teilurteil das

Begehren auf Zuspruch von S 4.985,73 brutto sA ab.

Es vertrat die RechtsauQassung, dass § 9 Abs 1 ARG auch auf die Beklagte und deren Turnusdienstregelung

anzuwenden sei. Es könne dahingestellt bleiben, ob es sich beim System der Beklagten überhaupt um einen

Turnusdienst handle. Jedenfalls bleibe die monatliche ArbeitsverpOichtung von rund 184,5 Stunden auch dann gleich,
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wenn in einem Monat Feiertage gelegen seien. Dies bedeute, dass die Klägerin die Dienste, die wegen eines Feiertags

entfallen, an einem anderen Tag des Monats nachholen müsse. Dies bedeute überdies, dass die Klägerin „später"

Überstunden leiste. Damit erweise sich aber das Klagebegehren, soweit es die Ansprüche nach § 9 Abs 1 ARG betreQe,

dem Grunde nach als berechtigt. Allerdings bedürfe es zur Höhe des Anspruchs noch näherer Klarstellungen.

Insbesondere werde noch zu prüfen sein, in welchen Monaten die Klägerin wegen der Nichtanrechnung eines

Feiertages erst „verspätet" in den Überstundenbereich gekommen sei.Es vertrat die RechtsauQassung, dass Paragraph

9, Absatz eins, ARG auch auf die Beklagte und deren Turnusdienstregelung anzuwenden sei. Es könne dahingestellt

bleiben, ob es sich beim System der Beklagten überhaupt um einen Turnusdienst handle. Jedenfalls bleibe die

monatliche ArbeitsverpOichtung von rund 184,5 Stunden auch dann gleich, wenn in einem Monat Feiertage gelegen

seien. Dies bedeute, dass die Klägerin die Dienste, die wegen eines Feiertags entfallen, an einem anderen Tag des

Monats nachholen müsse. Dies bedeute überdies, dass die Klägerin „später" Überstunden leiste. Damit erweise sich

aber das Klagebegehren, soweit es die Ansprüche nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG betreQe, dem Grunde nach als

berechtigt. Allerdings bedürfe es zur Höhe des Anspruchs noch näherer Klarstellungen. Insbesondere werde noch zu

prüfen sein, in welchen Monaten die Klägerin wegen der Nichtanrechnung eines Feiertages erst „verspätet" in den

Überstundenbereich gekommen sei.

Nicht berechtigt sei hingegen der Anspruch nach § 9 Abs 5 ARG. Die vom NÖ Landesgesetzgeber rückwirkend mit 1. 1.

1998 in Kraft gesetzte Regelung des § 20 Abs 6 NÖ SÄG über die Anrechnung der

Mehrdienstleistungsentschädigungen, der Sonn- und Feiertagszulage und der Turnusdienstzulage auf das

Feiertagsarbeitsentgelt gemäß § 9 Abs 5 ARG sei zwar verfassungsrechtlich bedenklich, aber vom Erstgericht

anzuwenden. Die daher vorzunehmende Anrechnung der in der Bestimmung genannten Entgeltbestandteile führe zur

Abweisung des Begehrens gemäß § 9 Abs 5 ARG.Nicht berechtigt sei hingegen der Anspruch nach Paragraph 9, Absatz

5, ARG. Die vom NÖ Landesgesetzgeber rückwirkend mit 1. 1. 1998 in Kraft gesetzte Regelung des Paragraph 20, Absatz

6, NÖ SÄG über die Anrechnung der Mehrdienstleistungsentschädigungen, der Sonn- und Feiertagszulage und der

Turnusdienstzulage auf das Feiertagsarbeitsentgelt gemäß Paragraph 9, Absatz 5, ARG sei zwar verfassungsrechtlich

bedenklich, aber vom Erstgericht anzuwenden. Die daher vorzunehmende Anrechnung der in der Bestimmung

genannten Entgeltbestandteile führe zur Abweisung des Begehrens gemäß Paragraph 9, Absatz 5, ARG.

Das von beiden Seiten angerufene Berufungsgericht stellte an den Verfassungsgerichtshof den Antrag, in § 20 Abs 6

des NÖ SÄG idF der dritten Novelle, LGBl 9410-3, die Wortfolge „und die Turnusdienstzulage" sowie das in Art II der

dritten Novelle des NÖ SÄG angeordnete rückwirkende Inkrafttreten per 1. 1. 1998 der vorgenannten Bestimmung,

nämlich des gesamten § 20 Abs 6 NÖ SÄG idF der dritten Novelle, als verfassungswidrig aufzuheben. Hilfsweise

beantragte das Berufungsgericht, das in Art II der dritten Novelle des NÖ SÄG angeordnete rückwirkende Inkrafttreten

der vorgenannten Bestimmung, nämlich des gesamten § 20 Abs 6 NÖ SÄG idF der dritten Novelle, als

verfassungswidrig aufzuheben.Das von beiden Seiten angerufene Berufungsgericht stellte an den

Verfassungsgerichtshof den Antrag, in Paragraph 20, Absatz 6, des NÖ SÄG in der Fassung der dritten Novelle,

Landesgesetzblatt 9410-3, die Wortfolge „und die Turnusdienstzulage" sowie das in Art römisch II der dritten Novelle

des NÖ SÄG angeordnete rückwirkende Inkrafttreten per 1. 1. 1998 der vorgenannten Bestimmung, nämlich des

gesamten Paragraph 20, Absatz 6, NÖ SÄG in der Fassung der dritten Novelle, als verfassungswidrig aufzuheben.

Hilfsweise beantragte das Berufungsgericht, das in Art römisch II der dritten Novelle des NÖ SÄG angeordnete

rückwirkende Inkrafttreten der vorgenannten Bestimmung, nämlich des gesamten Paragraph 20, Absatz 6, NÖ SÄG in

der Fassung der dritten Novelle, als verfassungswidrig aufzuheben.

Das Berufungsgericht erachtete die durch § 20 Abs 6 normierte Anrechnung der (über die pauschalierte

Mehrdienstleistungsentschädigung hinausgehenden) Mehrdienstleistungsentschädigung als grundsätzlich zulässig. Die

Turnusdienstzulage werde hingegen ungeachtet des Umstandes, ob in einem Monat Feiertagsarbeit geleistet werde

oder nicht, gleichbleibend ausgezahlt und stehe in keinem sachlichen Zusammenhang mit der Feiertagsarbeit. Durch

ihre Anrechnung auf das Feiertagsarbeitsentgelt werde der in § 9 Abs 5 ARG normierte Mindeststandard erheblich

unterschritten, sodass es sich bei der in Rede stehende Anrechnungsregel insofern um eine Umgehung der

kompetenzrechtlichen Bestimmungen betreQend Arbeitnehmerschutz von Arbeitnehmern des Landes (der

Gemeinden und Gemeindeverbänden), die in Betrieben beschäftigt sind, handle. Zudem verstoße die Regelung gegen

den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil sie Ärzte, die Feiertagsarbeit leisten, und solche, die keine Feiertagsarbeit

leisten, eklatant ungleich behandle. Die rückwirkende Inkraftsetzung der Bestimmung vernachlässige den gebotenen
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Vertrauensschutz, weil sie bereits entstandene Ansprüche vernichte. Die Anrechnung der (über die pauschalierte

Mehrdienstleistungsentschädigung hinausgehenden) Mehrdienstleistungsentschädigung und der Sonn- und

Feiertagszulage sei hingegen unproblematisch bzw zulässig, sodass die in Rede stehende Bestimmung in diesem

Umfang nicht angefochten werde. Mit seinem Erkenntnis G 344/01-11, G 54/02-11, G 10/02-11, G 69/02-13 vom 11. 6.

2004 stellte der Verfassungsgerichtshof in Stattgebung dieses Antrags (und gleichartiger Anträge des

Oberlandesgerichtes Wien) fest, dass die Wortfolge „und die Turnusdienstzulage" in der (mittlerweile vom

Landesgesetzgeber aufgehobenen) Bestimmung des § 20 Abs 6 des NÖ idF LGBl 9410-3 verfassungswidrig war. Im

Übrigen wies der Verfassungsgerichtshof die Anträge ab.Das Berufungsgericht erachtete die durch Paragraph 20,

Absatz 6, normierte Anrechnung der (über die pauschalierte Mehrdienstleistungsentschädigung hinausgehenden)

Mehrdienstleistungsentschädigung als grundsätzlich zulässig. Die Turnusdienstzulage werde hingegen ungeachtet des

Umstandes, ob in einem Monat Feiertagsarbeit geleistet werde oder nicht, gleichbleibend ausgezahlt und stehe in

keinem sachlichen Zusammenhang mit der Feiertagsarbeit. Durch ihre Anrechnung auf das Feiertagsarbeitsentgelt

werde der in Paragraph 9, Absatz 5, ARG normierte Mindeststandard erheblich unterschritten, sodass es sich bei der in

Rede stehende Anrechnungsregel insofern um eine Umgehung der kompetenzrechtlichen Bestimmungen betreQend

Arbeitnehmerschutz von Arbeitnehmern des Landes (der Gemeinden und Gemeindeverbänden), die in Betrieben

beschäftigt sind, handle. Zudem verstoße die Regelung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil sie Ärzte, die

Feiertagsarbeit leisten, und solche, die keine Feiertagsarbeit leisten, eklatant ungleich behandle. Die rückwirkende

Inkraftsetzung der Bestimmung vernachlässige den gebotenen Vertrauensschutz, weil sie bereits entstandene

Ansprüche vernichte. Die Anrechnung der (über die pauschalierte Mehrdienstleistungsentschädigung

hinausgehenden) Mehrdienstleistungsentschädigung und der Sonn- und Feiertagszulage sei hingegen

unproblematisch bzw zulässig, sodass die in Rede stehende Bestimmung in diesem Umfang nicht angefochten werde.

Mit seinem Erkenntnis G 344/01-11, G 54/02-11, G 10/02-11, G 69/02-13 vom 11. 6. 2004 stellte der

Verfassungsgerichtshof in Stattgebung dieses Antrags (und gleichartiger Anträge des Oberlandesgerichtes Wien) fest,

dass die Wortfolge „und die Turnusdienstzulage" in der (mittlerweile vom Landesgesetzgeber aufgehobenen)

Bestimmung des Paragraph 20, Absatz 6, des NÖ in der Fassung Landesgesetzblatt 9410-3 verfassungswidrig war. Im

Übrigen wies der Verfassungsgerichtshof die Anträge ab.

Der Verfassungsgerichtshof vertrat ebenfalls die AuQassung, dass die angefochtene Norm durch die Anordnung der

Anrechnung der Turnusdienstzulage die - vom Bundesgesetzgeber in Ausübung seiner arbeitnehmerschutzrechtlichen

Kompetenz zulässigerweise getroQene - Regelung des § 9 Abs 5 ARG zumindest partiell beseitige und durch eine

landesgesetzliche (pauschalierende) Regelung verändere. Die angefochtene Bestimmung stelle somit einen

unzulässigen EingriQ des Landesgesetzgebers in die arbeitnehmerschutzrechtliche Kompetenz des Bundes dar.Der

Verfassungsgerichtshof vertrat ebenfalls die AuQassung, dass die angefochtene Norm durch die Anordnung der

Anrechnung der Turnusdienstzulage die - vom Bundesgesetzgeber in Ausübung seiner arbeitnehmerschutzrechtlichen

Kompetenz zulässigerweise getroQene - Regelung des Paragraph 9, Absatz 5, ARG zumindest partiell beseitige und

durch eine landesgesetzliche (pauschalierende) Regelung verändere. Die angefochtene Bestimmung stelle somit einen

unzulässigen Eingriff des Landesgesetzgebers in die arbeitnehmerschutzrechtliche Kompetenz des Bundes dar.

Das Berufungsgericht hob daraufhin mit dem angefochtenen Beschluss in Stattgebung der Berufung der Klägerin das

einen Teil des Klagebegehrens abweisende Teilurteil des Erstgerichts auf und sprach aus, dass der Rekurs an den

Obersten Gerichtshof zulässig sei. Mit dem angefochtenen Urteil gab es der Berufung der Beklagten gegen das

Zwischenurteil des Erstgerichtes nicht Folge und bestätigte dieses Zwischenurteil mit der Maßgabe, dass damit

festgestellt werde, dass das Klagebegehren auf Feiertagsentgelt gemäß § 9 Abs 1 ARG - unabhängig davon, ob an

diesem Feiertag Arbeitsleistungen erbracht wurden oder nicht - dem Grunde nach zu Recht bestehe. Ferner sprach das

Berufungsgericht aus, dass die Revision gegen dieses Urteil zulässig sei.Das Berufungsgericht hob daraufhin mit dem

angefochtenen Beschluss in Stattgebung der Berufung der Klägerin das einen Teil des Klagebegehrens abweisende

Teilurteil des Erstgerichts auf und sprach aus, dass der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zulässig sei. Mit dem

angefochtenen Urteil gab es der Berufung der Beklagten gegen das Zwischenurteil des Erstgerichtes nicht Folge und

bestätigte dieses Zwischenurteil mit der Maßgabe, dass damit festgestellt werde, dass das Klagebegehren auf

Feiertagsentgelt gemäß Paragraph 9, Absatz eins, ARG - unabhängig davon, ob an diesem Feiertag Arbeitsleistungen

erbracht wurden oder nicht - dem Grunde nach zu Recht bestehe. Ferner sprach das Berufungsgericht aus, dass die

Revision gegen dieses Urteil zulässig sei.
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Zur Berufung der Beklagten - und damit zu den Ansprüchen der Klägerin nach § 9 Abs 1 ARG - vertrat das

Berufungsgericht folgende RechtsauQassung:Zur Berufung der Beklagten - und damit zu den Ansprüchen der Klägerin

nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG - vertrat das Berufungsgericht folgende Rechtsauffassung:

Da der Arbeitnehmer auf die Einhaltung der Feiertage nicht verzichten könne, seien Vereinbarungen rechtswidrig, nach

denen Arbeitnehmer zwar an einem Feiertag Freizeit haben, diese Freizeit aber an anderen Werktagen einbringen

(„einarbeiten") müssen. Eine solche VerpOichtung laufe nämlich darauf hinaus, dass die Feiertagsruhe dem

Arbeitnehmer nur unentgeltlich bzw „auf eigene Kosten" gewährt werde. Das verstoße gegen die §§ 7 und 9 ARG.Da

der Arbeitnehmer auf die Einhaltung der Feiertage nicht verzichten könne, seien Vereinbarungen rechtswidrig, nach

denen Arbeitnehmer zwar an einem Feiertag Freizeit haben, diese Freizeit aber an anderen Werktagen einbringen

(„einarbeiten") müssen. Eine solche VerpOichtung laufe nämlich darauf hinaus, dass die Feiertagsruhe dem

Arbeitnehmer nur unentgeltlich bzw „auf eigene Kosten" gewährt werde. Das verstoße gegen die Paragraphen 7 und 9

ARG.

Kein Feiertagsentgelt gebühre nur dann, wenn der Arbeitnehmer am betroQenen Wochentag - auch wenn er kein

Feiertag gewesen wäre - ohnedies nicht zu arbeiten gehabt hätte. In einem Schichtbetrieb komme es daher darauf an,

ob nach dem Schichtplan der betreQende Tag ein Arbeitstag gewesen wäre. Sei dies der Fall, habe der Arbeitnehmer

Anspruch auf Feiertagsentgelt.

§ 9 Abs 1 ARG normiere, dass der Arbeitnehmer für die infolge eines Feiertages ausgefallene Arbeit den Anspruch auf

Entgelt behalte. § 9 Abs 2 ARG konkretisiere die Höhe dieses Anspruchs damit, dass jenes Entgelt gebühre, das der

Arbeitnehmer erhalten hätte, wenn die Arbeit nicht aus den im Abs 1 genannten Grund ausgefallen wäre. Dies gelte

hinsichtlich des vorgesehenen Arbeitsausmaßes, als auch hinsichtlich der Entgeltarten und Entgeltbestandteile, die in

das Feiertagsentgelt einzubeziehen seien.Paragraph 9, Absatz eins, ARG normiere, dass der Arbeitnehmer für die

infolge eines Feiertages ausgefallene Arbeit den Anspruch auf Entgelt behalte. Paragraph 9, Absatz 2, ARG

konkretisiere die Höhe dieses Anspruchs damit, dass jenes Entgelt gebühre, das der Arbeitnehmer erhalten hätte,

wenn die Arbeit nicht aus den im Absatz eins, genannten Grund ausgefallen wäre. Dies gelte hinsichtlich des

vorgesehenen Arbeitsausmaßes, als auch hinsichtlich der Entgeltarten und Entgeltbestandteile, die in das

Feiertagsentgelt einzubeziehen seien.

All dies habe auch hier zu gelten.

Der Einwand der Beklagten, ihre Dienstplangestaltung sei keine unzulässige Umgehung dieser Grundsätze, weil sie

geradezu verpOichtet sei, an Feiertagen wegen des geringeren Bedarfs nur die unumgänglich notwendige Zahl von

Ärzten einzuteilen, könne die RechtsauQassung des Erstgerichtes, die Beklagte umgehe mit ihrer Dienstplangestaltung

die gesetzlichen Bestimmungen, nicht entkräften. Es gehe nicht darum, den Dienstgeber dazu zu verpOichten, alle

Ärzte an Feiertagen einzuteilen, sondern um die Frage, ob die Klägerin in einer Arbeitswoche, in die ein Feiertag fällt,

dennoch 40 Stunden arbeiten müsse, ohne dass sich das auf ihr Entgelt auswirke. Dies habe das Erstgericht zu Recht

verneint. Daran ändere auch die der Klägerin gewährte Turnusdienstzulage nichts, weil diese nicht mit der

Feiertagsarbeit in Zusammenhang stehe und insofern die Ansprüche der Klägerin nicht abgelte.

Richtigerweise sei bei der Anwendung des § 9 Abs 1 ARG auf eine „durchschnittliche" Einteilung für Arbeitswochen

ohne Feiertage nach den Vorgaben des § 6 Abs 2 NÖ SÄG abzustellen. Dies führe in Monaten, in denen ein Feiertag

liegt, zu einer Verringerung der Sollstundenzahl.Richtigerweise sei bei der Anwendung des Paragraph 9, Absatz eins,

ARG auf eine „durchschnittliche" Einteilung für Arbeitswochen ohne Feiertage nach den Vorgaben des Paragraph 6,

Absatz 2, NÖ SÄG abzustellen. Dies führe in Monaten, in denen ein Feiertag liegt, zu einer Verringerung der

Sollstundenzahl.

Der Anspruch der Klägerin auf Feiertagsentgelt gemäß § 9 Abs 1 ARG für die dienstfreien Feiertage bestehe daher dem

Grunde nach zu Recht, wobei bei der Ermittlung der Höhe des Feiertagsentgelts zu berücksichtigen sein werde, an wie

vielen Feiertagen unter Berücksichtigung eines dem Gesetz entsprechenden Turnusdienstes ohnehin arbeitsfrei

gewesen wäre. Diese Feiertage seien - wie das Oberlandesgericht Wien schon in 8 Ra 254/01h näher dargestellt habe -

aus der Berechnung herauszunehmen.Der Anspruch der Klägerin auf Feiertagsentgelt gemäß Paragraph 9, Absatz eins,

ARG für die dienstfreien Feiertage bestehe daher dem Grunde nach zu Recht, wobei bei der Ermittlung der Höhe des
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Feiertagsentgelts zu berücksichtigen sein werde, an wie vielen Feiertagen unter Berücksichtigung eines dem Gesetz

entsprechenden Turnusdienstes ohnehin arbeitsfrei gewesen wäre. Diese Feiertage seien - wie das Oberlandesgericht

Wien schon in 8 Ra 254/01h näher dargestellt habe - aus der Berechnung herauszunehmen.

Entgegen § 9 Abs 1 ARG habe die Beklagte der Klägerin überdies jenes Feiertagsentgelt nicht gezahlt, das sie für die

Feiertage schulde, an denen die Klägerin gearbeitet habe. Insofern habe sie nur die tatsächlich geleistete Arbeit

honoriert, die Zahlung des ebenfalls zustehenden Feiertagsentgelts nach § 9 Abs 1 ARG aber verweigert. Das

angefochtene Zwischenurteil sei daher mit der Maßgabe zu bestätigen, dass sich der festgestellte Anspruch dem

Grunde nach auf das Feiertagsentgelt gemäß § 9 Abs 1 ARG beziehe, unabhängig davon, ob die Klägerin an den

Feiertagen gearbeitet habe oder nicht. Zur Berufung der Klägerin gegen die Abweisung des auf § 9 Abs 5 ARG

gestützten Begehrens vertrat das Berufungsgericht folgende RechtsauQassung:Entgegen Paragraph 9, Absatz eins,

ARG habe die Beklagte der Klägerin überdies jenes Feiertagsentgelt nicht gezahlt, das sie für die Feiertage schulde, an

denen die Klägerin gearbeitet habe. Insofern habe sie nur die tatsächlich geleistete Arbeit honoriert, die Zahlung des

ebenfalls zustehenden Feiertagsentgelts nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG aber verweigert. Das angefochtene

Zwischenurteil sei daher mit der Maßgabe zu bestätigen, dass sich der festgestellte Anspruch dem Grunde nach auf

das Feiertagsentgelt gemäß Paragraph 9, Absatz eins, ARG beziehe, unabhängig davon, ob die Klägerin an den

Feiertagen gearbeitet habe oder nicht. Zur Berufung der Klägerin gegen die Abweisung des auf Paragraph 9, Absatz 5,

ARG gestützten Begehrens vertrat das Berufungsgericht folgende Rechtsauffassung:

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs könne die Abweisung dieses Begehrens auf die vom

Erstgericht angestellten Überlegungen nicht mehr gestützt werden. Nunmehr stehe fest, dass die Anrechnung der

Turnusdienstzulage auf das Feiertagsarbeitsentgelt zu unterbleiben habe.

Soweit die Anrechnungsregel des § 20 NÖ SÄG in der hier anzuwendenden Fassung die

Mehrdienstleistungsentschädigung und die Sonn- und Feiertagszulage betreQe, sei sie aber vom Berufungsgericht

nicht angefochten und daher vom Verfassungsgerichtshof auch nicht geprüft worden. Es sei zu prüfen, ob die in

diesem Umfang angeordnete Anrechnungsregel auf die geltend gemachten Überstundenzuschläge überhaupt

anzuwenden sei.Soweit die Anrechnungsregel des Paragraph 20, NÖ SÄG in der hier anzuwendenden Fassung die

Mehrdienstleistungsentschädigung und die Sonn- und Feiertagszulage betreQe, sei sie aber vom Berufungsgericht

nicht angefochten und daher vom Verfassungsgerichtshof auch nicht geprüft worden. Es sei zu prüfen, ob die in

diesem Umfang angeordnete Anrechnungsregel auf die geltend gemachten Überstundenzuschläge überhaupt

anzuwenden sei.

Der Klägerin sei beizupflichten, dass der Überstundenzuschlag zum Feiertagsarbeitsentgelt aus der Tatsache resultiere,

dass durch die Nichtberücksichtigung der ausgefallenen Feiertage der Überstundenbereich bereits viel früher beginne,

sodass für einen Teil der tatsächlich geleisteten Feiertagsarbeit ein entsprechender Überstundenzuschlag aushaften

könne. Nach der Entscheidung 9 ObA 210/01z werde die Ermittlung der Normalarbeitszeit für die Berechnung von

Überstunden von einem Feiertag insofern beeinOusst, als eine theoretische Einteilung, aber mangelnde Verwendung

zu einer Anrechnung als Arbeitszeit führe. Bei der Ermittlung der Höhe der sich daraus ergebenden Ansprüche an

Feiertagsarbeitsentgelt sei zu berücksichtigen, dass sich die DiQerenz zwischen Soll- und Ist-Stunden pro Feiertag,

unabhängig davon, ob an dem Feiertag gearbeitet wurde oder nicht, um jeweils 6 Stunden erhöhe. Dazu kämen pro

gearbeitetem Feiertag die an diesem Feiertag tatsächlich verrichteten Arbeitsstunden. Diese Berechnung führe jedoch

dann zu keiner Mehrdienstleistungsentschädigung, wenn diese DiQerenz nicht mehr als 11,5 Stunden für den

betreQenden Monat betrage. Die von der Klägerin geltend gemachten „Überstundenzuschläge" seien Teil der

genannten Mehrdienstleistungsentschädigung und auch Teil des Feiertagsentgelts nach § 9 Abs 5 ARG. Es sei

verfassungsrechtlich unbedenklich, dass die zitierte Bestimmung eine Anrechnung der

Mehrdienstleistungsentschädigung auf das Feiertagsentgelt vorsehe, weil es sich bei der

Mehrdienstleistungsentschädigung um nichts anderes handle, als um Entgelt für die geleistete Feiertagsarbeit. Wurde

dieses Entgelt der Klägerin nicht im vollen Umfang gezahlt, habe die Klägerin Anspruch auf den nicht ausgezahlten

Differenzbetrag.Der Klägerin sei beizupOichten, dass der Überstundenzuschlag zum Feiertagsarbeitsentgelt aus der

Tatsache resultiere, dass durch die Nichtberücksichtigung der ausgefallenen Feiertage der Überstundenbereich bereits

viel früher beginne, sodass für einen Teil der tatsächlich geleisteten Feiertagsarbeit ein entsprechender

Überstundenzuschlag aushaften könne. Nach der Entscheidung 9 ObA 210/01z werde die Ermittlung der

Normalarbeitszeit für die Berechnung von Überstunden von einem Feiertag insofern beeinOusst, als eine theoretische
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Einteilung, aber mangelnde Verwendung zu einer Anrechnung als Arbeitszeit führe. Bei der Ermittlung der Höhe der

sich daraus ergebenden Ansprüche an Feiertagsarbeitsentgelt sei zu berücksichtigen, dass sich die DiQerenz zwischen

Soll- und Ist-Stunden pro Feiertag, unabhängig davon, ob an dem Feiertag gearbeitet wurde oder nicht, um jeweils 6

Stunden erhöhe. Dazu kämen pro gearbeitetem Feiertag die an diesem Feiertag tatsächlich verrichteten

Arbeitsstunden. Diese Berechnung führe jedoch dann zu keiner Mehrdienstleistungsentschädigung, wenn diese

DiQerenz nicht mehr als 11,5 Stunden für den betreQenden Monat betrage. Die von der Klägerin geltend gemachten

„Überstundenzuschläge" seien Teil der genannten Mehrdienstleistungsentschädigung und auch Teil des

Feiertagsentgelts nach Paragraph 9, Absatz 5, ARG. Es sei verfassungsrechtlich unbedenklich, dass die zitierte

Bestimmung eine Anrechnung der Mehrdienstleistungsentschädigung auf das Feiertagsentgelt vorsehe, weil es sich bei

der Mehrdienstleistungsentschädigung um nichts anderes handle, als um Entgelt für die geleistete Feiertagsarbeit.

Wurde dieses Entgelt der Klägerin nicht im vollen Umfang gezahlt, habe die Klägerin Anspruch auf den nicht

ausgezahlten Differenzbetrag.

§ 20 Abs 6 NÖ SAG könne jedoch nicht entnommen werden, dass die Mehrdienstleistungsentschädigung, die sich aus

der Arbeitsleistung an Feiertagen ergebe, durch die gewährte Feiertagszulage gekürzt werden solle. Eine derartige

„doppelte" Anrechnung - nämlich einerseits der Mehrdienstleistungsentschädigung, andererseits der Feiertagszulage

auf die Mehrdienstleistungsentschädigung - könne der Regelung schon deshalb nicht unterstellt werden, weil ein

derartiger Inhalt verfassungswidrig wäre. Insofern erweise sich das Verfahren daher als ergänzungsbedürftig, weil

Feststellungen im Sinne der aufgezeigten Berechnungsmethode fehlten.Paragraph 20, Absatz 6, NÖ SAG könne jedoch

nicht entnommen werden, dass die Mehrdienstleistungsentschädigung, die sich aus der Arbeitsleistung an Feiertagen

ergebe, durch die gewährte Feiertagszulage gekürzt werden solle. Eine derartige „doppelte" Anrechnung - nämlich

einerseits der Mehrdienstleistungsentschädigung, andererseits der Feiertagszulage auf die

Mehrdienstleistungsentschädigung - könne der Regelung schon deshalb nicht unterstellt werden, weil ein derartiger

Inhalt verfassungswidrig wäre. Insofern erweise sich das Verfahren daher als ergänzungsbedürftig, weil Feststellungen

im Sinne der aufgezeigten Berechnungsmethode fehlten.

Gegen den Aufhebungsbeschluss und das Urteil des Berufungsgerichtes richten sich der „Revisionsrekurs" (richtig:

Rekurs) und die Revision der Beklagten mit dem Antrag,

1) das Urteil in seinem Pkt. I 1. (richtig: den angefochtenen Beschluss) dahin abzuändern, dass die Abweisung der

Ansprüche gemäß § 9 Abs 5 ARG dem Grunde nach in dem Umfang, in dem Mehrdienstleistungsentschädigungen (für

Feiertagsdienste) und Sonn- und Feiertagszulagen geleistet wurden, aufrecht erhalten werde, und1) das Urteil in

seinem Pkt. römisch eins 1. (richtig: den angefochtenen Beschluss) dahin abzuändern, dass die Abweisung der

Ansprüche gemäß Paragraph 9, Absatz 5, ARG dem Grunde nach in dem Umfang, in dem

Mehrdienstleistungsentschädigungen (für Feiertagsdienste) und Sonn- und Feiertagszulagen geleistet wurden,

aufrecht erhalten werde, und

2) das angefochten Urteil im Sinne der Abweisung des Klagebegehrens betreQend die Ansprüche nach § 9 Abs 1 ARG

abzuändern.2) das angefochten Urteil im Sinne der Abweisung des Klagebegehrens betreQend die Ansprüche nach

Paragraph 9, Absatz eins, ARG abzuändern.

Die Klägerin erstattete eine „Revisionsrekursbeantwortung" (richtig: Rekurs- und Revisionsbeantwortung) mit dem

Antrag, der Revision und dem „Revisionsrekurs" nicht Folge zu geben.

Sowohl die Revision als auch der Rekurs sind nicht berechtigt.

Text

Beschluss

gefasst:

Dem „Revisionsrekurs" wird nicht Folge gegeben.

Die Kosten des Rekursverfahrens sind weitere Verfahrenskosten. II. zu Recht erkannt:Die Kosten des Rekursverfahrens

sind weitere Verfahrenskosten. römisch II. zu Recht erkannt:

Rechtliche Beurteilung

Zur Revision:
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Die Anwendbarkeit des NÖ SÄG auf das Dienstverhältnis der Klägerin ist zwischen den Parteien nicht strittig (vgl § 1

Abs 1 NÖ SÄG). Gemäß § 6 Abs 2 NÖ SÄG ist die Diensteinteilung so zu gestalten, dass der Arzt ohne Rücksicht auf die

Tageszeit und auf Sonn- und Feiertage eine fortlaufende Dienstleistung zu erbringen hat. Bei der Erstellung des Soll-

Dienstplanes ist auf die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 40 Stunden Bedacht zu nehmen. Der Arzt hat Tagdienst,

Nachtdienst sowie Samstags- und Feiertagsdienst zu leisten (§ 12 Abs 1 NÖ SÄG 1992). Ärzte im Sinne der §§ 1 f NÖ

SÄG 1992 haben gemäß § 14 Abs 1 NÖ SÄG 1992 gegenüber dem Träger der Krankenanstalt Anspruch auf Entgelt und

sonstige Leistungen nach den §§ 15 Q NÖ SÄG 1992. Der Anspruch auf das Monatsentgelt basiert auf einer

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden im mehrwöchentlichen Durchschnitt (§ 14 Abs 2 NÖ SÄG

1992). Das Entgelt des Sekundararztes setzt sich nach den §§ 15 und 16 NÖ SÄG (§ 16 gilt für den Sekundararzt mit ius

practicandi) aus dem Monatsentgelt und verschiedenen Zulagen zusammen. Unter anderem gebührt dem

Sekundararzt nach der hier anzuwendenden Fassung des § 15 Abs 1 NÖ SÄG (gilt gemäß § 16 NÖ SÄG insofern auch

für den Sekundararzt mit ius practicandi) eine Turnusdienstzulage im Ausmaß von 8 % des Monatsentgeltes und der

Verwaltungszulage (Z 5), eine pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung im Ausmaß von 10 % des

Monatsentgelts und der Allgemeinen Dienstzulage sowie der Oberarztzulage (Z 4), und eine Sonn- und Feiertagszulage

für jede Stunde einer Dienstleistung an einem Sonn- oder Feiertag im Ausmaß von 1,5 Promille des Monatsentgelts der

Entlohnungsgruppe a, Entlohnungsstufe 2 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (Z 9). Nach § 20 NÖ SÄG in der

hier anzuwendenden Fassung entstehen Mehrdienstleistungen, wenn der Arzt außerhalb des Solldienstplans zu einer

Dienstleistung herangezogen wird. Ein Abgeltung gebührt jedoch nur, wenn diese Mehrdienstleistung im

Kalendermonat mehr als 11,5 Stunden beträgt (Abs 1). Die Mehrdienstleistungsentschädigung für die nach Abs 1 zu

vergütende Dienstleistung beträgt für jede Stunde je 0,8655 % des Monatsentgelts und der Allgemeinen Dienstzulage

und einer allfällig gebührenden Oberarztzulage (Abs 2). Mit der pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung im

Ausmaß von 10 % des Monatsentgelts und der Allgemeinen Dienstzulage sowie einer allfällig gebührenden

Oberarztzulage werden 11,5 Stunden Mehrdienstleistungen im Monat abgegolten (Abs 5).Die Anwendbarkeit des NÖ

SÄG auf das Dienstverhältnis der Klägerin ist zwischen den Parteien nicht strittig vergleiche Paragraph eins, Absatz

eins, NÖ SÄG). Gemäß Paragraph 6, Absatz 2, NÖ SÄG ist die Diensteinteilung so zu gestalten, dass der Arzt ohne

Rücksicht auf die Tageszeit und auf Sonn- und Feiertage eine fortlaufende Dienstleistung zu erbringen hat. Bei der

Erstellung des Soll-Dienstplanes ist auf die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 40 Stunden Bedacht zu nehmen. Der

Arzt hat Tagdienst, Nachtdienst sowie Samstags- und Feiertagsdienst zu leisten (Paragraph 12, Absatz eins, NÖ SÄG

1992). Ärzte im Sinne der Paragraphen eins, f NÖ SÄG 1992 haben gemäß Paragraph 14, Absatz eins, NÖ SÄG 1992

gegenüber dem Träger der Krankenanstalt Anspruch auf Entgelt und sonstige Leistungen nach den Paragraphen 15, Q

NÖ SÄG 1992. Der Anspruch auf das Monatsentgelt basiert auf einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40

Stunden im mehrwöchentlichen Durchschnitt (Paragraph 14, Absatz 2, NÖ SÄG 1992). Das Entgelt des Sekundararztes

setzt sich nach den Paragraphen 15 und 16 NÖ SÄG (Paragraph 16, gilt für den Sekundararzt mit ius practicandi) aus

dem Monatsentgelt und verschiedenen Zulagen zusammen. Unter anderem gebührt dem Sekundararzt nach der hier

anzuwendenden Fassung des Paragraph 15, Absatz eins, NÖ SÄG (gilt gemäß Paragraph 16, NÖ SÄG insofern auch für

den Sekundararzt mit ius practicandi) eine Turnusdienstzulage im Ausmaß von 8 % des Monatsentgeltes und der

Verwaltungszulage (ZiQer 5,), eine pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung im Ausmaß von 10 % des

Monatsentgelts und der Allgemeinen Dienstzulage sowie der Oberarztzulage (ZiQer 4,), und eine Sonn- und

Feiertagszulage für jede Stunde einer Dienstleistung an einem Sonn- oder Feiertag im Ausmaß von 1,5 Promille des

Monatsentgelts der Entlohnungsgruppe a, Entlohnungsstufe 2 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (ZiQer 9,).

Nach Paragraph 20, NÖ SÄG in der hier anzuwendenden Fassung entstehen Mehrdienstleistungen, wenn der Arzt

außerhalb des Solldienstplans zu einer Dienstleistung herangezogen wird. Ein Abgeltung gebührt jedoch nur, wenn

diese Mehrdienstleistung im Kalendermonat mehr als 11,5 Stunden beträgt (Absatz eins,). Die

Mehrdienstleistungsentschädigung für die nach Absatz eins, zu vergütende Dienstleistung beträgt für jede Stunde je

0,8655 % des Monatsentgelts und der Allgemeinen Dienstzulage und einer allfällig gebührenden Oberarztzulage

(Absatz 2,). Mit der pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung im Ausmaß von 10 % des Monatsentgelts und

der Allgemeinen Dienstzulage sowie einer allfällig gebührenden Oberarztzulage werden 11,5 Stunden

Mehrdienstleistungen im Monat abgegolten (Absatz 5,).

Das Arbeitsruhegesetz (ARG) gilt auch für die dem Geltungsbereich des NÖ-SÄG 1992 unterliegenden Ärzte, woran

auch das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) nichts geändert hat (9 ObA 215/99d mwN).

§ 9 Abs 1 ARG bestimmt, dass der Arbeitnehmer für die infolge eines Feiertages (oder der Ersatzruhe) ausgefallene
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Arbeit seinen Anspruch auf Entgelt behält. Dem Arbeitnehmer gebührt jenes Entgelt, das er erhalten hätte, wenn die

Arbeit nicht infolge eines Feiertages (oder der Ersatzruhe) ausgefallen wäre (§ 9 Abs 2 ARG). Im Ergebnis soll der

Arbeitnehmer daher durch den Feiertag und das dadurch bedingte Unterbleiben der Arbeitsleistung keinen

Rnanziellen Nachteil erleiden (Schwarz, ARG³ 235; RIS-Justiz RS0052461; 9 ObA 215/99d). Davon zu unterscheiden ist,

dass jenen Arbeitnehmern, die an Feiertagen arbeiten, zusätzlich zu diesem „Feiertagsentgelt" nach § 9 Abs 1 und 2

ARG ein Entlohnungsanspruch auf das sogenannte „Feiertagsarbeitsentgelt" (§ 9 Abs 5 ARG) zusteht.Paragraph 9,

Absatz eins, ARG bestimmt, dass der Arbeitnehmer für die infolge eines Feiertages (oder der Ersatzruhe) ausgefallene

Arbeit seinen Anspruch auf Entgelt behält. Dem Arbeitnehmer gebührt jenes Entgelt, das er erhalten hätte, wenn die

Arbeit nicht infolge eines Feiertages (oder der Ersatzruhe) ausgefallen wäre (Paragraph 9, Absatz 2, ARG). Im Ergebnis

soll der Arbeitnehmer daher durch den Feiertag und das dadurch bedingte Unterbleiben der Arbeitsleistung keinen

Rnanziellen Nachteil erleiden (Schwarz, ARG³ 235; RIS-Justiz RS0052461; 9 ObA 215/99d). Davon zu unterscheiden ist,

dass jenen Arbeitnehmern, die an Feiertagen arbeiten, zusätzlich zu diesem „Feiertagsentgelt" nach Paragraph 9,

Absatz eins und 2 ARG ein Entlohnungsanspruch auf das sogenannte „Feiertagsarbeitsentgelt" (Paragraph 9, Absatz 5,

ARG) zusteht.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist das Feiertagsentgelt nach § 9 Abs 1 ARG.Gegenstand des Revisionsverfahrens

ist das Feiertagsentgelt nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG.

Die Klägerin stützt ihr darauf gerichtetes Begehren darauf, dass die Beklagte durch ihre Dienstplangestaltung die

Intentionen des § 9 Abs 1 ARG umgehe. Ihr entsprechendes Vorbringen beschäftigt sich inhaltlich ausschließlich mit

der Kernarbeitszeit, für die es ihr auch - wie im Folgenden zu zeigen sein wird - gelingt, schlüssig eine Umgehung des §

9 ARG durch die Beklagte darzutun. Allerdings legt sie der Berechnung ihrer Ansprüche aus dem Titel „nicht geleistetes

Feiertagsentgelt" - anders als etwa die Klägerin im Parallelverfahren 9 ObA 7/05b - nicht die im Rahmen der Kernzeit

geleistete Arbeitszeit von 6 Stunden sondern eine Arbeitszeit von acht Stunden zu Grunde. Die Gründe hierfür sind

dem Vorbringen der Klägerin nicht zu entnehmen. Im Schriftsatz des Klägers im Verfahren 3 Cga 250/00x, dessen

Inhalt sich im Zuge der zeitweisen Verbindung der Verfahren sämtliche Kläger zu eigen gemacht haben, wird in diesem

Zusammenhang nur ausgeführt, dass der Kläger für jeden nicht an einem Samstag liegenden Feiertag, an dem er keine

Arbeitsleistungen verrichtet hat, Arbeitsleistungen im Ausmaß von acht Stunden an anderen Tagen des Monats

erbringen muss. Dieses Vorbringen ist aber nur hinsichtlich der Kernarbeitszeit von sechs Stunden nachvollziehbar.

Hinsichtlich der beiden weiteren Stunden fehlt jegliches Vorbringen der Klägerin. Weder wird dargelegt, wieso für die

Nichtanrechnung der in der Kernzeit geleisteten sechs Stunden acht Stunden anzurechnen seien, noch wird

Vorbringen erstattet, aus dem abgeleitet werden könnte, dass die Beklagte nicht nur bei der Gestaltung der

Kernarbeitszeit sondern auch bei den sonstigen Diensten die Dienstplangestaltung in Umgehungsabsicht

vornimmt.Die Klägerin stützt ihr darauf gerichtetes Begehren darauf, dass die Beklagte durch ihre

Dienstplangestaltung die Intentionen des Paragraph 9, Absatz eins, ARG umgehe. Ihr entsprechendes Vorbringen

beschäftigt sich inhaltlich ausschließlich mit der Kernarbeitszeit, für die es ihr auch - wie im Folgenden zu zeigen sein

wird - gelingt, schlüssig eine Umgehung des Paragraph 9, ARG durch die Beklagte darzutun. Allerdings legt sie der

Berechnung ihrer Ansprüche aus dem Titel „nicht geleistetes Feiertagsentgelt" - anders als etwa die Klägerin im

Parallelverfahren 9 ObA 7/05b - nicht die im Rahmen der Kernzeit geleistete Arbeitszeit von 6 Stunden sondern eine

Arbeitszeit von acht Stunden zu Grunde. Die Gründe hierfür sind dem Vorbringen der Klägerin nicht zu entnehmen. Im

Schriftsatz des Klägers im Verfahren 3 Cga 250/00x, dessen Inhalt sich im Zuge der zeitweisen Verbindung der

Verfahren sämtliche Kläger zu eigen gemacht haben, wird in diesem Zusammenhang nur ausgeführt, dass der Kläger

für jeden nicht an einem Samstag liegenden Feiertag, an dem er keine Arbeitsleistungen verrichtet hat,

Arbeitsleistungen im Ausmaß von acht Stunden an anderen Tagen des Monats erbringen muss. Dieses Vorbringen ist

aber nur hinsichtlich der Kernarbeitszeit von sechs Stunden nachvollziehbar. Hinsichtlich der beiden weiteren Stunden

fehlt jegliches Vorbringen der Klägerin. Weder wird dargelegt, wieso für die Nichtanrechnung der in der Kernzeit

geleisteten sechs Stunden acht Stunden anzurechnen seien, noch wird Vorbringen erstattet, aus dem abgeleitet

werden könnte, dass die Beklagte nicht nur bei der Gestaltung der Kernarbeitszeit sondern auch bei den sonstigen

Diensten die Dienstplangestaltung in Umgehungsabsicht vornimmt.

Für die Kernarbeitszeit von sechs Stunden täglich erweisen sich die Ausführungen der Klägerin aber aus folgenden

Überlegungen als berechtigt:

Verfahrensentscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Gestaltung der konkreten Diensteinteilung
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durch die Beklagte dem Zweck der Regelung des § 9 Abs 1 ARG widerspricht. Das ist mit dem Berufungsgericht aus

folgenden Überlegungen zu bejahen:Verfahrensentscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die

Gestaltung der konkreten Diensteinteilung durch die Beklagte dem Zweck der Regelung des Paragraph 9, Absatz eins,

ARG widerspricht. Das ist mit dem Berufungsgericht aus folgenden Überlegungen zu bejahen:

Es triQt zu, dass durch die von der Beklagten im verfahrensgegenständlichen Zeitraum vorgenommene Einteilung der

Arbeitszeit, die gesetzliche Feiertage von der Kernarbeitszeit (Montag bis Freitag à sechs Stunden) ausnimmt, für die

bei der Beklagten beschäftigten Ärzte niemals ein Anspruch auf Feiertagsentgelt entstehen könnte. Der diesbezügliche

Einwand in der Revision, es könne der Beklagten im Hinblick auf ihre auch im öQentlichen Interesse bestehende

VerpOichtung, dem Gebot der Wirtschaftlichkeit zu entsprechen, nicht angelastet werden, dass sie nicht jeweils

sämtliche Bedienstete an Feiertagen beschäftige, geht in doppelter Weise am Kernproblem vorbei: Das auf § 9 Abs 1

ARG gestützte Begehren der Klägerin zielt nicht darauf ab, dass ihr in unzulässiger Weise die Möglichkeit, auch an

Feiertagen Dienst zu verrichten, entzogen und sie dadurch in seinem „Feiertagsarbeitsentgelt" geschmälert werde. Es

geht somit gerade nicht darum, dass die Beklagte nicht sämtliche Ärzte an den Feiertagen beschäftigt. Es geht auch

nicht darum, dass formal die Diensteinteilung bei der Beklagten eine Unanwendbarkeit des § 9 Abs 1 ARG bewirkt, weil

die konkreten Dienstpläne Feiertagsentgeltansprüche überhaupt nicht entstehen lassen. Maßgeblich ist vielmehr, ob

darin eine planwidrige Umgehung des ARG zu sehen ist (so bereits die in Parallelverfahren ergangenen

Entscheidungen 8 ObA 135/04t und 9 ObA 7/05b).Es triQt zu, dass durch die von der Beklagten im

verfahrensgegenständlichen Zeitraum vorgenommene Einteilung der Arbeitszeit, die gesetzliche Feiertage von der

Kernarbeitszeit (Montag bis Freitag à sechs Stunden) ausnimmt, für die bei der Beklagten beschäftigten Ärzte niemals

ein Anspruch auf Feiertagsentgelt entstehen könnte. Der diesbezügliche Einwand in der Revision, es könne der

Beklagten im Hinblick auf ihre auch im öQentlichen Interesse bestehende VerpOichtung, dem Gebot der

Wirtschaftlichkeit zu entsprechen, nicht angelastet werden, dass sie nicht jeweils sämtliche Bedienstete an Feiertagen

beschäftige, geht in doppelter Weise am Kernproblem vorbei: Das auf Paragraph 9, Absatz eins, ARG gestützte

Begehren der Klägerin zielt nicht darauf ab, dass ihr in unzulässiger Weise die Möglichkeit, auch an Feiertagen Dienst

zu verrichten, entzogen und sie dadurch in seinem „Feiertagsarbeitsentgelt" geschmälert werde. Es geht somit gerade

nicht darum, dass die Beklagte nicht sämtliche Ärzte an den Feiertagen beschäftigt. Es geht auch nicht darum, dass

formal die Diensteinteilung bei der Beklagten eine Unanwendbarkeit des Paragraph 9, Absatz eins, ARG bewirkt, weil

die konkreten Dienstpläne Feiertagsentgeltansprüche überhaupt nicht entstehen lassen. Maßgeblich ist vielmehr, ob

darin eine planwidrige Umgehung des ARG zu sehen ist (so bereits die in Parallelverfahren ergangenen

Entscheidungen 8 ObA 135/04t und 9 ObA 7/05b).

Die Beklagte kann die Gestaltung ihrer Diensteinteilung nicht mit § 6 Abs 2 NÖ SÄG rechtfertigen: Wie bereits das

Berufungsgericht zutreQend erkannte, hat sie die Diensteinteilung nicht entsprechend der in § 6 Abs 2 NÖ SÄG

gegebenen LegaldeRnition des Turnusdienstes gestaltet. Sie hat vielmehr eine Kernarbeitszeit von Montag bis Freitag

von jeweils sechs Stunden vorgesehen und ausdrücklich die Feiertage von dieser Regelung ausgenommen. Sie hat

somit bei der Festlegung der Kernarbeitszeit durch die Ausklammerung der Feiertage bewusst eine Gestaltung

vorgenommen, die Entgeltansprüche nach § 9 Abs 1 ARG immer ausschließt. Insofern wurde die Vorgabe des § 6 Abs 2

NÖ SÄG, dass die Diensteinteilung „regelmäßig eine fortlaufende Dienstleistung ohne Rücksicht auf die Tageszeit und

auf Sonn- und Feiertage vorzusehen hat" missachtet (8 ObA 135/04t; 9 ObA 7/05b). Damit umgeht der Arbeitgeber aber

die ihm auferlegte gesetzliche VerpOichtung. Klein (Rechtsprobleme der freien Diensteinteilung, DRdA 2000, 203 [210])

verweist zutreQend darauf, dass derartige Umgehungshandlungen, würden sie toleriert, zu vom Gesetzgeber nicht

beabsichtigten Konsequenzen führten: Bei der starken Zunahme von Modellen, in denen die Normalarbeitszeit Oexibel

über einen längeren Zeitraum hinweg durchgerechnet wird, könnten Arbeitgeber die Normalarbeitszeit so verteilen,

dass an Feiertagen, an denen aufgrund der Gesetzeslage oder wegen mangelnder Nachfrage ohnedies nicht oder nur

sehr eingeschränkt produziert wird, von vornherein keine Arbeitnehmer oder nur die absolut erforderliche

Mindestzahl von Dienstnehmern zur Arbeit eingeteilt werden, sodass am Feiertag keine Arbeitszeit entfallen kann und

sich der Arbeitgeber die Kosten für die gesetzlichen Feiertage damit generell erspart. Dass sich der Arbeitgeber wegen

der VerpOichtung, die Feiertagsruhe gemäß § 7 ARG zu gewährleisten, auf die absolut notwendige Mindestbesetzung

von Arbeitnehmern im Feiertagsdienst zu beschränken hat, rechtfertigt nicht die Zulässigkeit einer Diensteinteilung,

die von vornherein nur die absolut erforderliche Mindestzahl zur Arbeit am Feiertag einteilt. Vielmehr ist die

Feiertagsruhe für jene Arbeitnehmer, die im Normalfall während der Kernarbeitszeit (Montag bis Freitag 7 Uhr bis 13

Uhr) dienstverpOichtet sind und die nur wegen des Feiertages nicht eingeteilt wurden, gemäß § 9 Abs 1 ARG
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anzurechnen und abzugelten (8 ObA 135/04t; 9 ObA 7/05b).Die Beklagte kann die Gestaltung ihrer Diensteinteilung

nicht mit Paragraph 6, Absatz 2, NÖ SÄG rechtfertigen: Wie bereits das Berufungsgericht zutreQend erkannte, hat sie

die Diensteinteilung nicht entsprechend der in Paragraph 6, Absatz 2, NÖ SÄG gegebenen LegaldeRnition des

Turnusdienstes gestaltet. Sie hat vielmehr eine Kernarbeitszeit von Montag bis Freitag von jeweils sechs Stunden

vorgesehen und ausdrücklich die Feiertage von dieser Regelung ausgenommen. Sie hat somit bei der Festlegung der

Kernarbeitszeit durch die Ausklammerung der Feiertage bewusst eine Gestaltung vorgenommen, die Entgeltansprüche

nach Paragraph 9, Absatz eins, ARG immer ausschließt. Insofern wurde die Vorgabe des Paragraph 6, Absatz 2, NÖ

SÄG, dass die Diensteinteilung „regelmäßig eine fortlaufende Dienstleistung ohne Rücksicht auf die Tageszeit und auf

Sonn- und Feiertage vorzusehen hat" missachtet (8 ObA 135/04t; 9 ObA 7/05b). Damit umgeht der Arbeitgeber aber die

ihm auferlegte gesetzliche VerpOichtung. Klein (Rechtsprobleme der freien Diensteinteilung, DRdA 2000, 203 [210])

verweist zutreQend darauf, dass derartige Umgehungshandlungen, würden sie toleriert, zu vom Gesetzgeber nicht

beabsichtigten Konsequenzen führten: Bei der starken Zunahme von Modellen, in denen die Normalarbeitszeit Oexibel

über einen längeren Zeitraum hinweg durchgerechnet wird, könnten Arbeitgeber die Normalarbeitszeit so verteilen,

dass an Feiertagen, an denen aufgrund der Gesetzeslage oder wegen mangelnder Nachfrage ohnedies nicht oder nur

sehr eingeschränkt produziert wird, von vornherein keine Arbeitnehmer oder nur die absolut erforderliche

Mindestzahl von Dienstnehmern zur Arbeit eingeteilt werden, sodass am Feiertag keine Arbeitszeit entfallen kann und

sich der Arbeitgeber die Kosten für die gesetzlichen Feiertage damit generell erspart. Dass sich der Arbeitgeber wegen

der Verpflichtung, die Feiertagsruhe gemäß Paragraph 7, ARG zu gewäh
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